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Flurbereinigungsgericht Greifswald, Urteil vom 22.01.2002 - 9 K 20/01

Leitsatze

1 Gebaudesondereigentum kann grundsatzlich verauBert werden. Fir den Erwerb des
. Gebaudeeigentums ist die Eintragung im (Gebaude-)Grundbuch erforderlich.

Aus den Grunden

Soweit die Klagerin dem Senat am Tag vor der mundlichen Verhandlung Kopien von Kaufvertragen vorgelegt
hat, aus denen sie herleiten will, dass sie seit 1999 Eigentimerin dieser Siloanlage ist, kann sie damit die
Rechtswidrigkeit des streitbefangenen Zustimmungsvorbehaltes nicht begrinden. Denn der Abschluf8 eines
notariellen Kaufvertrages im Jahre 1994 gentgt fur sich genommen nicht daflr, dass das isolierte
Gebaudeeigentum auf einen anderen als den bisherigen Eigentimer Ubergeht. Denn auf die VerauBerung
von Geb&udeeigentum ist nach Art. 233 § 2b Abs. 6 Satz 1 EGBGB das fir die Ubereignung von
Grundstlcken geltende Recht des Burgerlichen Gesetzbuches anzuwenden. Daraus ergibt sich, dass das
Eigentum an einem Gebaude zwar grundsatzlich verauBert werden kann, fur die Begriindung des Eigentums
in der Hand des Erwerbers aber die Eintragung im Grundbuch erforderlich ist. Ein Gebaudegrundbuchblatt
fUr diese Siloanlage ist aber nicht angelegt worden. Selbst wenn, was die Klagerin allerdings mit ihrer Klage
ausdrucklich bestreitet, die Landwirtschaftliche Erzeugergemeinschaft S... GmbH wirksam
Gebaudeeigentimerin an der Siloanlage geworden ist und sie, was die Klagerin nunmehr im Klageverfahren
behauptet, durch notariellen Vertrag vom 30. Marz 1994 das Gebaudeeigentum an der Siloanlage an eine
Firma E... GmbH verkauft haben soll, ist damit eine Veranderung ihrer Eigentiimerstellung nicht bewirkt
worden. Aus diesem Grunde kann auch die Klagerin aus den weiteren von ihr vorgelegten Kaufvertragen
keine Eigentimerstellung an der Siloanlage ableiten.

Ausgabe: 08.03.2026 Seite 1 von 1



	RzF - 33 - zu § 64 LwAnpG
	Leitsätze
	Aus den Gründen


